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Empfehlung zu den geplanten Abwassergebühren

Sehr geehrte Frau 6emeindepräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Mit Schreiben vom 31.10.2023 und darauffolgendem E-Mail-Verkehr haben Sie uns die Unterlagen be-
treffend die Anpassung der Abwassergebühren zur Überprüfung zugestellt.

Gestützt auf die eingereichten Unterlagen lassen wir Ihnen nachfolgende Empfehlung zukommen

l . Rechtliches

Das Preisüberwachungsgesetz (PCIG; SR 942.20) gilt für Wettbewerbsabreden im Sinne des Kartellge-
setzes vom 6. Oktober 1995 und für marktmächtige Unternehmen des privaten und des öffentlichen
Rechts (Art. 2 PÜG). Die Gemeinde Knonau verfügt in ihrem Entsorgungsgebiet über ein lokales öffent-
liches Monopol in der Abwasserentsorgung. Damit ist Art..2 PÜG einschlägig und die Unterstellung unter
das PÜG gegeben.

Ist die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde zuständig für die
Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhöhung, die von den Beteiligten an einer Wettbewerbsab-
rede oder einem marktmächtigen Unternehmen beantragt wird, so hört sie zuvor den Preisüberwacher
an, Er kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuch-
lich beibehaltenen Preis zu ëenken (Art. 14 Abs. 1 PÜG). Die Behörde fügt die Stellungnahme in ihrem
Entscheid an. Folgt sie ihr nicht, so begründet sie dies (Art. 14 Abs. 2 PÜG).

Preisüberwachung PUE

IdlIH(ql,FÜtRasse 2
3003 Bern
Tel. +41 58 462 21 01

https://www.preisueberwacher.admin .ch/
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2. Gebührenbeurteilung

2.1 Eingereichte Unterlagen

Mit Schreiben vom 31.10.2023 und darauffolgendem E-Mail-Verkehr wurden uns alle erforderlichen Un-
terlagen eingereicht.

2.2 Vorgesehene Anpassung

Die Gemeinde Knonau sieht vor, die Abwassergebühren per 01.01.2024 wie folgt anzupassen:

bis 31 .12.2023 ab 01.01 .2024

Mengenpreis: CHF 1.95/m3 CHF 2.30/m3

Grundgebühr pro gewichtete GrundstücksfIäche: CHF 0.07 CHF 0.09

Für detaillierte Informationen bezüglich der Tarifstruktur siehe auch die von der Gemeinde Knonau ein-
gereichten Unterlagen zu den Benützungsgebühren.

Es wird mit Mehreinnahmen von rund CHF 70’000.– pro Jahr gerechnet. Die Anschlussgebühren werden
nicht verändert.

Nachstehend wird der aktuelle und geplante Abwassertarif der Gemeinde Knonau im Vergleich mit den
Tarifen der Schweizer Gemeinden mit über 5000 Einwohnern dargestellt. Eine Studie im Jahr 2015 hat
gezeigt. dass kleinere Gemeinden im Durchschnitt nicht höhere Gebühren aufweisen als grosse (vgl
Ne'v'v-s:eiter 4/1 51 fv-vv-vv'.FJrelsuebel-waci leI .aut 1 1111.Gl 1).



Durchschnittlicher Abwasserpreis Gemeinde Knonau
mit aktuellem und geplantem Abwassertarif
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HHTI 2 HHT34 H HT46

HHT12: 1-Personen-Haushalt in 2-Zimmerwohnung in einem 15-FamiIËenhaus
HHT34: 3-Personen-Haushalt in 4-Zimmerwohnung in einem 5-Familienhaus
HHT46: 4-Personen-Haushalt in 6-Zimmer-Einfamilienhaus
Für detailliertere Informationen vgl. pdf Modellhaushalte auf www.preisverqleiche.preisueberwacher.admin.ch

2.3 Beurteilungsgrundlagen

Die BeurteiËung erfolgt gemäss der Anleitung und Checkliste zur Festlegung der Gebühren in den Berei-
chen Wasser und Abwasser sowie abgestützt auf die Prüfmethode für Wasser- und Abwassertarife (vgl.
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/de/home/themen/infrastruktur/abwasser. html),

Die Beurteilung der Preisüberwachung berücksichtigt die Vorgaben von Art. 60a des Bundesgesetzes
über den Schutz der Gewässer (GSchG - SR 814.20) und der Gewässerschutzverordnung (GSchV - SR
814.201)

2.4 Gebührenmodell

2.4.1 Grundgebühren

Es gilt insbesondere abzuklären, ob alle, die die Infrastruktur nutzen und Leistungen beziehen oder Kos-
ten verursachen, ihren angemessenen Anteil zahËen. Hier stellt sich zum Beispiel die Frage, ob den
Gemeinden und den Kantonen ihr Anteil für die Strassenentwässerung und ob der Verbrauch der Ge-
meinde selber insgesamt korrekt verrechnet wird. Auch die Gebühren für die Grossverbraucher müssen
ihrem Anteil an den Kosten entsprechen und dürfen nicht überproportional erhöht werden.

Ein grosser Teil der Kosten der Abwasserentsorgung fällt unabhängig vom Verbrauch an. Daher sollten
bei einem finanziell nachhaltigen Gebührenmodell mindestens 50 % der Einnahmen über verbrauchsu-
nabhängige Gebühren (Grundgebühren) generiert werden. Bei der Siedlungsentwässerung machen die
Kosten der Regenwasserableitung einen bedeutenden TeII der Kos.ten aus. Ein verursachergerechtes
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Gebührenmodell im Bereich Abwasser beinhaltet daher auch eine Regenwassergebühr

Je nach Anteil der Gebühreneinnahmen, welcher über die Grundgebühren generiert wird, sind die An-
forderungen an die Bemessungskriterien für diese Gebührenkomponente unterschiedlich. Mit einer ein-
heitlichen Taxe pro Anschluss sollte nicht mehr als die Hälfte der Gebühreneinnahmen generiert werden.
Eine einheitliche Taxe pro Wohnung sollte auch bei Einpersonenhaushalten (Modellhaushalt des Preis-
überwachers) nicht höher ausfallen als die Belastung durch die Verbrauchsgebühr (vgl. Beilage 1: «Emp-
fohlene Modelle für die Grundgebühren bei der Abwasserentsorgung»).

Wenn der Anteil der Einnahmen aus Grundgebühren mehr als die Hälfte der Gebühreneinnahmen aus-
macht, sollten sich die Bemessungskriterien vermehrt an den Einflussfaktoren für die Bemessung der
Infrastruktur orientieren. Dieser Anforderung werden die Belastungswerte (resp. Load Units) gemäss
SVGW am besten gerecht, im Abwasserbereich kombiniert mit der verdichteten entwässerten Fläche
Die Erfassung und Nachführung der BelastungsweRe ist administrativ zwar aufwändig, kann aber durch
das Bilden von Tranchen mit einer leicht degressiven Ausgestaltung vereinfacht und verursachergerecht
(Degressivität) gestaltet werden. Bedeutend einfacher ist ein Staffeltarif basierend auf dem jährlichen
Wasserverbrauch, im Abwasserbereich auch wieder kombiniert mit der verdichteten entwässerten Flä-
che. Der Staffeltarif ist jedoch in Gemeinden mit einem hohen Zweitwohnungsanteil nicht geeignet.

Der Preisüberwacher erachtet sämtliche von den Verbänden aktuell empfohlenen Bemessungskriterien
als sinnvoll, mit Ausnahme der Bemessungskriterien, welche auf bauzonengewichteten Grundstückflä-
chen beruhen. Diese führen oft zu störenden Einzelfällen, sind für die Bürgerinnen und Bürger im Allge-
meinen unverständlich und führen in gemischten und Industriezonen regelmässig zu einer unangemes-
senen Gleichbehandlung von nicht vergleichbaren Fällen. Problematisch sind diese Bemessungskrite-
rien auch bei Fusionen von Gemeinden mit unterschiedlichen Bauzonen, bei Anpassung der Baugesetz-
gebung oder bei Umzonungen. Entsprechend empfiehlt auch der VSA/OKI dieses Bemessungskriterium
in seinei neüstei-1 Pübiikaiiül-1 lticiti lllei ll ZUI Allwellduflg.

Zusätzlich zu den von den Fachverbänden vorgeschlagenen Modellen, sind aus Sicht des Preisüberwa-
chers für die Bemessung der Grundgebühr auch Kombinationen geeignet. So kann eine Mischung aus
einer Gebühr pro Anschluss mit einer Gebühr pro Wohnung – je nach Gebührenanteil zusätzlich abge-
stuft nach Wohnungsgrösse – herangezogen werden, um die Grundgebühr zu bestimmen (vgl. Bei-
lage 1: «Empfohlene Modelle für die Grundgebühren bei der Abwasserentsorgung»).

Eine höhere Grundgebühr kombiniert mit einer niedrigeren Verbrauchsgebühr hat auch den Vorteil, dass
in sehr trockenen Sommern, in denen viel Wasser für das Giessen des Gartens verwendet wird, die
Abwasserrechnungen weniger stark ansteigen. Damit ist der Systemfehler weniger bedeutend, dass die
Abwassergebühr auch für das Wasser bezahlt werden muss, welches zum Giessen des Gartens ver-
wendet wird .

Die Gemeinde Knonau sieht vor, die SEVO im 2024 zu überarbeiten. Gemäss Schreiben der Gemeinde
Knonau soll dabei die Empfehlung vom Preisüberwacher vom 7. Februar 2022 berücksichtigt und «das
Modell Grundgebühr gewichtet nach Faktoren künftig nicht mehr angewendet und mittelfristig auf ein
vom Preisüberwacher empfohlenes Grundgebührenmodell umgestellt» werden. Die neue S EVO wird im
Verlauf des Jahres 2024 zur Abstimmung vorgelegt werden und per 1.1.2025 in Kraft treten. Folglich
verzichtet der Preisüberwacher auf eine erneute Abgabe einer Empfehlung zum Gebührenmodell.

Wir weisen darauf hin, dass die geplante SEVO dem Preisüberwacher rechtzeitig vor dem Beschluss
durch die zuständige Behörde mit der erforderlichen Dokumentation zu unterbreiten ist. Zurzeit beträgt
die Bearbeitungszeit bis zu 12 Wochen ab Einreichen der vollständigen Unterlagen.
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2.5 Gebührenhöhe und Kostendeckung

2.5.1 Kostenabgrenzung und anrechenbare Kosten

Das Prinzip verursachergerechter Gebühren verlangt, dass mit den Gebühren nur Kosten bezahlt
werden, die von den Nutzerinnen und Nutzern der Leistung verursacht werden.

Wichtig in Bezug auf die Kostenabgrenzung ist, dass alle Investitionen, inklusiv Ersatzinvestitionen, ak-
tiviert werden. Darunter fallen insbesondere auch der Leltungsersatz und die Projektierungskosten. Da-
mit eine hinreichend periodengerechte Abgrenzung gewahrt bleibt, soll.ten die jährlich in die Erfolgsrech-
nung verbuchten Investitionen wenIger als 10 % des gesamten Aufwands des Betriebs ausmachen. An-
dernfaIËs sollte die Aktivierungspraxis geändert werden.

Ohne wesentliche Änderungen im Betrieb geht der Preisüberwacher von den durchschnittlichen (berei-
nigten) jährlichen BetrIebskosten der letzten drei Jahre aus, zu denen maximal die durchschnittliche
Teuerung der letzten fünf Jahre (momentan ca. 1.5 % p.a.) addiert wird. Kostensteigerungen, die über
die Teuerung hinausgehen, müssen sachlich begründet und deren Notwendigkeit belegt sein.

Die höheren Beträge im Budget 2023 und 2024 in den Konti «Dienstleistung Dritter», «Honorare externe
Berater, Gutachter, Fachexperten etc.» und «Unterhalt Tiefbauten» gegenüber der Rechnung 2022 las-
sen vermuten, dass Ersatzinvestitionen nicht aktiviert, sondern über die laufende Rechnung getätigt wer-
den. Damit die periodengerechte Abgrenzung der Kosten gewahrt bleibt, sollten die jährlich in die lau-
fende Rechnung verbuchten Investitionen, insbesondere Leitungsersatz/-erneuerungen und Projektie-
rungskosten weniger als 10 % des gesamten Betriebsaufwandes betragen. Zur Festlegung angemesse-
ner Gebühren müssen die effektIv der Periode zurechenbaren wiederkehrenden Betriebskosten ermittelt
werden

2.5.2 Angemessene Gebühren

Die geplanten Gebühren dürfen nur die anrechenbaren, jährlichen Kosten decken, zuzüglich einer allen-
falls zulässigen Vorfinanzierung. Die Beiträge aller Nutzerinnen und Nutzer müssen zur Deckung der
Kosten herangezogen werden.

Es gilt, alle Finanzierungsquellen zu berücksichtigen. Um dies zu gewährleisten, ist abzuklären, ob
geäufnete Vorfinanzierungen und Reserven aller Art (Bestand Konto Spezialfinanzierung,
Rückstellungen, Aufwerturlgsreserven etc.) für die Finanzierung der laufenden Kosten im Allgemeinen
oder der Abschreibungen im Speziellen herangezogen werden können. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn diese Mittel in den nächsten fünf Jahren nicht für die Finanzierung von Investitionen benötigt
werden. Wichtig ist zudem, dass alle regelmässigen Einnahmen berücksichtigt werden, wie etwa Dritten
und/oder separat verrechnete Leistungen

Als PËanungsperiode wird normalerweise ein Zeitraum von zirka fünf Jahren angenommen. In dem Fall
sind die durchschnittlichen Kosten der nächsten fünf Jahre für die Bemessung der Gebühreneinnahmen
relevant

Für die Berechnung der angemessenen jährlichen Kosten geht der Preisüberwacher von den durch-
schnittlichen jährlichen «Eigenen Aufwendungen und Erträgen» – gemäss swissplan.ch – der letzten
drei Jahre aus, zu denen eine durchschnittliche Teuerung von 1.5 % für die nächsten fünf Jahre addiert
wurde. Berücksichtig wurden zudem der durchschnittliche «Beitrag an Zweckverband» und die durch-
schnittlichen «Abschreibungen VV» der nächsten fünf Jahre gemäss swissplan.ch.
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Daraus resultieren folgende jährlich mit Gebühren zu deckenden Kosten:

Eigene Aufwendungen und Erträge
(Z 2020-2022 inkl. 1.5 % Teuerung pro Jahr; aufgerundet)

CHF 93’000

Beitrag an Zweckverband1
(25 2023-2027; aufgerundet)

CHF 226’000

Abschreibungen
(a 2023-2027; aufgerundet)

CHF 58'OOO

CHF 377'OOOJährliche Gebühreneinnahmen

Somit empfiehlt der Preisüberwacher maximale jährliche Gebühreneinnahmen von CHF 377’000.–, an-
stelle der vorgesehenen Gebühreneinnahmen von CHF 410’000.T.

3. Empfehlung

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen und in Anwendung der Artikel 2, 13 und 14 PÜG empfiehlt
der Preisüberwacher der Gemeinde Knonau:

• Ersatzinvestitionen und Projektierungskosten so zu aktivieren, dass die jährlich in die
laufende Rechnung verbuchten Investitionen weniger als 10 % des gesamten Betriebs-
aufwandes betragen.

• Die jährlichen Gebühreneinnahmen auf maximal CHF 377’000.– festzulegen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die zuständige Behörde die Stellungnahme des Preisüberwachers in
ihrem Entscheid aufzuführen und, falls sie der Empfehlung nicht folgt, in der Veröffentlichung ihren ab-
weichenden Entscheid zu begründen hat (Art. 14 Abs. 2 PÜG). VVlr bitten Sie, uns Ihren veröffentlichten
Entscheid zukommen zu lassen. Sobald die zuständige Behörde bei der Gemeinde Knonau den Ent-
scheid gefällt hat, werden wir die vorliegende Empfehlung auf unserer Webseite veröffentlichen. Falls
diese aus Ihrer Sicht Geschäfts- oder Amtsgeheimisse enthält, bitten wir Sie, diese mit der Mitteilung
Ihres Entscheides zu bezeichnen.

Freundliche Grüsse

Niedertlauser Beat GBR9JO
1 = b+ 01.02.2024

Info: admin.ch/esignature l validator.ch

Beat Niederhauser
Geschäftsführer und Stellvertreter des Preisüberwachers

Beilage:
- Empfohlene Modelle für die Grundgebühren bei der Abwasserentsorgung

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/de/home/themen/infrastruktur/abwasser. html

1 Nicht berücksichtigt wurde der lediglich im Budget 2023 ausgewiesene «Betriebsbeitrag ARA Knonau» von CHF 71'600.–.
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Beilage I: Empfohlene Modelle für die Grundgebühren bei der Abwasserentsorgung

Modell
Grundgebühr

Zusätzliche
Bedingungen Bemerkungen

Anteil Einnahmen
aus
Grundgebühren

Um den Erfassungsaufwand
zu reduzieren ist es empfeh-
lenswert, diese zu gruppie-
ren und leicht degressiv aus-
zugestalten. Die degressive
Ausgestaltung entspricht
auch besser dem Verursa-

cherprinzip.

Belastungswerte
(Load Units)
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Staffeltarif basierend

auf dem jährlichen
Wasserverbrauch

Nicht für Gemeinden

mit grossem Zweitwoh-
nungsanteil geeignet.

uneingeschränkt

Einheitliche Grundge-
bühr pro Wohnung Grundgebühr < Preis

von 50 m3 Wasserkon-
sum

Die fixen Gebühren können

zusammen mit der Regen-
wassergebühr auch mehr
als 30 % ausmachen.

-> Übergangslösung,
solange Grundgebühr

sehr niedrig

< 30 %

Einheitliche Gebühr

pro Anschluss oder
Zähler(grösse)

Bei der Differenzierung
nach Zählergrösse ist
darauf zu achten, dass
diese im ganzen Ein-
zugsgebiet nach ein-
heitlichen Kriterien in-
stalliert wurden.

Einfachheitshalber kann die

Regenwassergebühr bis zu
einer versiegelten Fläche
von z. B. 200 m2 integriert
werden. Falls kein Regen-
wasser eingeleitet wird,
muss aber ein entsprechen-
der Rabatt gewährt werden.

-> Übergangslösung,
bis zu einem Grund-

gebührenanteil von
50 %

< 50 %

Einheitliche

Grundgebühr pro
Wohnung kombiniert
mit einheitlicher Ge-

bühr pro Anschluss
oder Zähler

Grundgebühr pro Wah-
nung < Preis von 50 m3 l vgl. oben.
Wasserkonsum

< 60 %

Dieses Modell ist verursa-

chergerechter, wenn es mit
einer Gebühr pro An-
schluss/Zähler kombiniert

wird, da so die Fixkosten pro
Anschluss besser berück-

sichtigt werden. Zudem kann
für kleine Flächen die Re-

genwasser-gebühr integriert
werden (vgl. oben).

Bei einem Grundgebüh-
renanteil von mehr als

60 % ist es angebracht,
die Wohnungsgrösse
sehr stark abzustufen

(Anzahl Zimmer oder
Wohnfläche)

Grundgebühr abge-
stuft nach Wohnungs-
grösse

uneingeschränkt
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